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Vereinslokal (beschränkter Restaurationsbetrieb)

Ein Vereinslokal kann im Zusammenhang mit der Vereinstätigkeit an max.
drei bis vier Wochentagen für einige Stunden offen halten.

Das Vereinslokal besteht bereits
und wird wie bis anhin weitergeführt!
Die Betriebsführung wechselt jedoch
an eine neue Person.

Es ist das Formular „Gesuch um
Erteilung einer Wirtschaftsbewil-
ligung“ zusammen mit den folgen
den Unterlagen einzureichen:
- Strafregisterauszug
- Evtl. Nachweis Wirteprüfung
- Kopie Ausländerausweis
- Konzept, Vereinsstatuten und

Mitgliederliste
-

Die Wirtschaftsbewilligung wird durch
unsere Abteilung ausgestellt, sobald
die aufgeführten Unterlagen einge-
reicht sind.

Es entsteht ein neues Vereinslokal oder
das bestehende Lokal wird an einen
neuen Standort verlegt!!

Bei der Standortgemeinde sind ein Bau-
gesuch mit vermassten Grundrissplänen,
ein Situationsplan und ein Konzept und
die Vereinsstatuten einzureichen.

Auflagen:
- Raumhöhe Ø 2.30 m im Licht
- Evtl. mind. Abluftanlage erforderlich
- Toiletten-Anlagen und Handwasch-

einrichtungen in genügender Anzahl

Sobald die Baubewilligung erteilt ist, ist
nach der Fertigstellung mit unserer Ab-
teilung rechtzeitig ein Termin für die Ab-
nahme zu vereinbaren.

Wer mit Lebensmitteln umgeht, muss dies der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucher-
schutz, Meyerstrasse 20, Postfach 3439, 6002 Luzern, mittels Meldeformular melden.
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